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Vernehmlassungsantwort Mehrwertsteuerverordnung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) vertritt die Interessen von rund 2700 Mit-
gliedsbetrieben im Bauhauptgewerbe. Er ist damit mit Abstand die grösste Organisation der 
Bauwirtschaft. Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen der Vernehmlassung zur 
Mehrwertsteuerverordnung unsere Sichtweise darlegen zu können.  

Der SBV begrüsst die Vorlage 

Der SBV befürwortet die Mehrwertsteuerverordnung. Insbesondere begrüsst der SBV die in 
Art. 10 Abs. 2 lit. a revMWSTG festgelegte Bestimmung, wonach neu der weltweit erzielte 
Umsatz eines Unternehmens für die Ermittlung der Steuerpflicht massgeblich ist und die 
durch die Verordnung umgesetzt wird. Damit wird eine Wettbewerbsverzerrung aus der Welt 
geschafft, welche insbesondere für das Baugewerbe in Grenznähe schmerzhaft ist. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und verbleiben mit 
freundlichen Grüssen 

Schweizerischer Baumeisterverband 

    

Martin A. Senn    Silvan Müggler 
Vizedirektor     Leiter Wirtschaftspolitik  

 
 
Kopie an:  

 Fachverband Infra, Weinbergstrasse 49, 8042 Zürich 

 bauenschweiz, Weinbergstrasse 55, 8042 Zürich 

 Schweizerischer Gewerbeverband sgv, Schwarztorstrasse 26, 3001 Bern 

 Economiesuisse, Hegibachstrasse 47, 8032 Zürich 


